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1. Einleitung 

Durch eine sogenannte Blockverdichtung - zu den technischen Details siehe unter Ziffer 3 - kön-
nen mehr Züge in kürzeren Abständen eine Strecke befahren. Die Blockverdichtung führt zu ei-
ner Steigerung der Streckenkapazität. Dies korreliert regelmäßig mit einer Zunahme von Lärmim-
missionen für die angrenzende (Wohn-)Nachbarschaft. 

Dieser Sachstand geht der Rechtsfrage nach, ob im Falle einer Blockverdichtung den Lärmbe-
troffenen ein Anspruch auf Lärmvorsorge aus § 41 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG)1 zusteht. 

2. Lärmvorsorge bei Bau oder wesentlicher Änderung von Schienenwegen 

§ 41 Abs. 1 BImSchG normiert eine Lärmvermeidungspflicht: 

  „(1) Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung […] von Eisenbahnen […] ist unbeschadet 
des § 50 sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind.“ 

Das Merkmal der „wesentlichen Änderung“ setzt zunächst eine Änderung voraus. Nach ganz 
herrschender Auffassung kommen allein bauliche Änderungen in Betracht, nicht aber Änderun-
gen in der Nutzung oder Auslastung des Verkehrsweges.2 

§ 1 Abs. 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (16. BImSchV - Ver-
kehrslärmschutzverordnung)3 definiert „wesentliche Änderung“ wie folgt: 

  „Die Änderung ist wesentlich, wenn 

  1. […] ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird 
oder 

  2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindes-
tens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird. 

 

1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.5.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 
19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf. 

2 BeckOK UmweltR/Reese, 67. Ed. 1.12.2017, BImSchG § 41 Rn. 14 m.w.N. 

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-
nung - 16. BImSchV) vom 12.6.1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
4.11.2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/16._BIm-
SchV.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/16._BImSchV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/16._BImSchV.pdf
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  Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden 
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 
60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt 
nicht in Gewerbegebieten.“ 

Danach kann neben der baulichen Erweiterung um ein oder mehrere durchgehende(s) Gleis(e) 
(Nr. 1) auch ein „erheblicher baulicher Eingriff“ (Nr. 2) eine „wesentliche Änderung“ darstellen. 

Der amtlichen Begründung zu § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV ist Folgendes zu entnehmen: 

  „Absatz 2 beschreibt die ‚wesentliche Änderung‘ i. S. von § 41 BImSchG als einen baulichen 
Eingriff in den Verkehrsweg und eine durch ihn verursachte spürbare Verschlechterung der 
bisherigen Lärmsituation. 

  Der bauliche Eingriff muss erheblich sein und zu einer erkennbaren Veränderung des bisheri-
gen Verkehrsweges führen, um die Lärmvorsorge deutlich von der Lärmsanierung abzugren-
zen. Erheblich ist ein Eingriff nur, wenn in die Substanz des Verkehrsweges eingegriffen 
wird. […] Als wesentliche Änderungen können nicht verstanden werden Erhaltungs- und Un-
terhaltungsmaßnahmen sowie nur kleinere Baumaßnahmen wie z.B. […] an Schienenwegen 
das Versetzen von Signalanlagen, der Einbau von Weichen oder das Ändern der Fahrleitung. 

  Grundsätzlich muss der bauliche Eingriff zu einer spürbaren Steigerung der Belästigung 
durch Verkehrslärm führen.“4 

Die Kriterien der 16. BImSchV werden in Praxis und Rechtsprechung weithin als abschließend 
anerkannt und auch negativ zur Abgrenzung unwesentlicher Änderungen verwendet. Nach der 
Rechtsprechung erscheinen - auch in Anlehnung an die zuvor zitierte amtliche Begründung - ins-
besondere folgende Voraussetzungen für die Annahme der Erheblichkeit eines baulichen Ein-
griffs gesichert: 

• Es muss in die Substanz des Verkehrswegs5 eingegriffen werden. Betriebliche Auswirkun-
gen wie die Einführung eines Halbstundentaktes infolge eines an anderer Stelle vorge-
nommenen erheblichen Eingriffs genügen nicht. 

• Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Bagatellen werden nicht erfasst. 

• Der Eingriff muss die Leistungsfähigkeit des Verkehrsweges erhöhen.6 

 

4 Verordnung der Bundesregierung, Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), BR-Drs. 661/89, https://dserver.bundes-
tag.de/brd/1989/D661+89.pdf, Seite 32. 

5 Bei Schienenwegen besteht die Substanz aus den Gleisanlagen mit Unter- und Überbau, einschließlich der 
Oberleitung. Nicht erfasst werden Änderungen an einer Nebeneinrichtung oder einem Nebenbetrieb. Vgl. Jarass 
BImSchG, 14. Aufl. 2022, BImSchG § 41 Rn. 22 m.w.N. 

6 Zum Ganzen: BeckOK UmweltR/Reese, 67. Ed. 1.12.2017, BImSchG § 41 Rn. 15-17 m.w.N. 

https://dserver.bundestag.de/brd/1989/D661%2089.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/1989/D661%2089.pdf
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3. Blockverdichtung als „erheblicher baulicher Eingriff“? 

Der Begriff Blockverdichtung beschreibt die Erhöhung der Anzahl von Gleisabschnitten auf einer 
zu betrachtenden Strecke. Durch eine Unterteilung der signalgesicherten Blockabschnitte in klei-
nere „Teilblöcke“ wird die Zugfolge erhöht und eine Kapazitätssteigerung der Strecke erreicht.7 
Realisiert wird dies durch Änderungen der Kabelführungssysteme/Kabelschächte und Signalfun-
damente im Gleisunterbau.8 

 

Abb.: Technische Details einer Blockverdichtung9 

Zunächst ist zu klären, ob eine Blockverdichtung überhaupt in den Anwendungsbereich des 
§ 41 Abs. 1 BImSchG fällt. Soweit ersichtlich, ist diese Frage in der Rechtsprechung noch nicht 
explizit erörtert worden.10 Mit Bezug auf die Errichtung eines elektronischen Stellwerks und den 
Einbau einer Weiche befand das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) in 
einer Entscheidung aus dem Jahr 2012: 

 

7 DB ProjektBau GmbH (2013), Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Blockverdichtung, https://emmerich-ober-
hausen.de/PDF/Blockverdichtung%20%281%29.pdf. 

8 Himmelmann, „Bewältigung von Bahnlärm und Rechtsschutz“, Die Eisenbahnen und die Kommunen, Präsenta-
tion im Rahmen der XII. Jahrestagung am 18. und 19.2.2016 in Dortmund, https://docplayer.org/33759605-Be-
waeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html, Seite 19. 

9 Himmelmann, „Bewältigung von Bahnlärm und Rechtsschutz“, Die Eisenbahnen und die Kommunen, Präsenta-
tion im Rahmen der XII. Jahrestagung am 18. und 19.2.2016 in Dortmund, https://docplayer.org/33759605-Be-
waeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html, Seite 17. 

10 Den Streitstand darstellend, die Frage aber offenlassend: VGH Kassel, Urteil vom 12.6.2012, 2 C 2435/11.T,  
zitiert nach juris - Rn. 24 f. Siehe auch die Aussage zur Taktverdichtung in: VGH BaWü, Urteil vom 21.10.1999, 
5 S 2575/98 - zitiert nach juris, Rn. 25. Eine Taktverdichtung ist jedoch von der Blockverdichtung zu unter-
scheiden. Letztere kann die technische Voraussetzung einer Taktverdichtung sein, die jedoch auch ohne oder 
durch andere technisch-bauliche Veränderungen ermöglicht werden kann. 

https://emmerich-oberhausen.de/PDF/Blockverdichtung%20(1).pdf
https://emmerich-oberhausen.de/PDF/Blockverdichtung%20(1).pdf
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
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  „Hiervon abgesehen dürfte die Annahme eines erheblichen baulichen Eingriffs daran schei-
tern, dass das - auch in räumlicher Hinsicht in keinem Zusammenhang mit der Weiche ste-
hende - Elektronische Stellwerk schon nicht unter den engen immissionsschutzrechtlichen 
Begriff des Schienenwegs fallen dürfte. Dieser Begriff ist nicht identisch mit dem vom Gesetz-
geber in § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG als Legaldefinition eingeführten Terminus ,Betriebsanlagen 
der Eisenbahn‘. Zum Schienenweg in diesem Sinne zählt nur die Gleisanlage mit ihrem Un-
ter- und Oberbau einschließlich einer Oberleitung.“11 

Das Elektronische Stellwerk ist Teil der technischen Details einer Blockverdichtung (siehe Abb.). 
Daher dürfte nicht auszuschließen sein, dass das OVG NRW und andere Gerichte diese Erwägun-
gen auch für die Bewertung einer Blockverdichtung zugrunde legen und einen „erheblichen bau-
lichen Eingriff“ verneinen könnten. 

In der juristischen Literatur wird die Frage der Einordnung einer Blockverdichtung im Kontext 
des § 41 Abs. 1 BImSchG uneinheitlich beantwortet. Berka verneint eine „wesentliche Ände-
rung“ mit folgender Argumentation: 

  „Andere Eisenbahnbetriebsanlagen (Signalanlagen, Bahnsteige, Fernmeldeanlagen, Funkmas-
ten, Empfangsgebäude, Güterschuppen, Stellwerke u.a.) gehören dagegen nicht zum Schie-
nenweg i.S.d. § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV. Dies bedeutet, dass Bauvorhaben(-teile) wie Block-
verdichtungen, (Wieder-)Errichtungen von Bahnsteigen, Umbau von Bahngebäuden etc. nicht 
als bauliche Änderung eines Schienenweges anzusehen sind. […] 

  a. Bei Blockverdichtungen (durch das Aufstellen zusätzlicher Signale auf einer Strecke kön-
nen mehr Züge fahren) gilt das auch für den Fall, dass dadurch nicht nur die Betriebsqualität, 
sondern auch die (prognostizierten) Zugzahlen gesteigert werden. Denn bei der eisenbahn-
rechtlichen Planfeststellung werden Signalstandorte erst im Rahmen der technischen Detail-
planung festgelegt - eine Außenwirkung im Sinne einer Festlegung zugunsten Dritter im Hin-
blick auf die Streckenkapazität besteht dagegen nicht. Vielmehr erhält der Vorhabenträger mit 
der (ersten) Planfeststellung (bereits) das Recht, die Signalstandorte so zu wählen, dass er die 
maximale betriebliche Leistungsfähigkeit einer Strecke erzielen kann. Stellt er zunächst nur 
eine geringe Zahl von Blocksignalen zwischen den Bahnhöfen auf, so ist das eine rein betrieb-
liche Entscheidung. Diese kann er auf der Grundlage der ursprünglichen Vorhabenzulassung 
jederzeit korrigieren, ohne dass er dadurch Schutzansprüche aus der 16. BImSchV hervorru-
fen würde.“12 

Nach Auffassung von Ennuschat sei der Anwendungsbereich des § 41 Abs. 1 BImSchG bei einer 
Blockverdichtung hingegen eröffnet. Durch die Blockverdichtung werde die Kapazität der Stre-
cke vergrößert, sodass eine Steigerung der Funktionsfähigkeit zu bejahen sei. Ferner könne un-
problematisch das Vorliegen einer bloßen Unterhaltungsmaßnahme verneint werden. Entschei-
dend sei deshalb, ob die Blockverdichtung als substanzbezogene Maßnahme oder als bloße Maß-
nahme der Verkehrsregelung und -lenkung zu verstehen sei. Ennuschat bejaht Ersteres. Die 

 

11 OVG NRW, Urteil vom 21.11.2012, 16 D 28/10.AK - zitiert nach juris, Rn. 58. 

12 Berka, In: Kunz (Hrsg.), Eisenbahnrecht, Systematische Sammlung mit Erläuterungen der deutschen, europäi-
schen und internationalen Vorschriften, Band II, 28. Ergänzungslieferung 2010, Nomos Verlagsgesellschaft  
Baden-Baden, A 6.2 Erl. zu § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV, Seite 22. 
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Blockverdichtung erschöpfe sich nämlich nicht in Verhaltensregeln für die Lokführer. Sie be-
treffe die technische Ausstattung einer Schienenverbindung und erfordere umfängliche bauliche 
Maßnahmen am Gleiskörper. Zu nennen seien u.a. Kabelführungssysteme/Kabelschächte und 
Signalfundamente im Gleisunterbau neben oder zwischen den Gleisen sowie Oberleitungsmaste. 
Schließlich sei eine Blockverdichtung auch nicht als Bagatelle einzustufen.13 

In einer anderen Veröffentlichung befasst sich Ennuschat ausführlich mit Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit der Blockverdichtung. Dabei stuft er die Blockverdichtung zunächst als „Ände-
rung“ i.S.v. § 41 Abs. 1 BImSchG ein: Eine Blockverdichtung beziehe sich auf die Substanz des 
Schienenweges, welche aus den Gleisanlagen mit Unter- und Oberbau einschließlich der Oberlei-
tung bestehe.14 Die amtliche Begründung zu § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV versteht der Autor da-
hingehend, dass das (Ver-)Setzen von Signalanlagen gerade nicht als Nebenanlage von vorneher-
ein aus dem Anwendungsbereich des § 41 Abs. 1 BImSchG ausgeklammert sei, sondern nur die 
Erheblichkeit dieses baulichen Eingriffs vom Verordnungsgeber in Abrede gestellt werde. Nur 
dem schlichten Versetzen von Signalanlagen schreibe der Verordnungsgeber einen Bagatellcha-
rakter zu. Einer Blockverdichtung komme demgegenüber eine größere Dimension zu, da nicht 
nur einzelne Signalanlagen versetzt würden, sondern umfangreiche Arbeiten am Gleisbett etc. 
erforderlich seien. Die Blockverdichtung stehe zudem in einem engen Funktionszusammenhang 
mit einem späteren Streckenausbau, für den sie eine wesentliche Voraussetzung sei. Im jeweili-
gen Einzelfall zu klären sei sodann, ob die in § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV bezeichneten Beurtei-
lungspegel erreicht werden.15 

Jeweils ohne weitere Begründung bejaht Jarass in seiner Kommentierung zum BImSchG eine 
„bauliche Änderung“ durch Blockverdichtung;16 nach Auffassung von Himmelmann dürfte es 
sich bei einer Blockverdichtung nicht mehr um eine Bagatelle im Sinne eines isolierten bauli-
chen Eingriffs unterhalb der Schwelle des erheblichen baulichen Eingriffs handeln.17 In einer an-
deren Publikation (Präsentation im Rahmen der XII. Jahrestagung „Die Eisenbahnen und die 
Kommunen“) hält Himmelmann die Auffassung, dass die Blockverdichtung eine wesentliche Än-
derung beinhalte, für „sicherlich vorzugswürdig“, aber vor dem Hintergrund der bisherigen 
Rechtsprechung „nur schwer durchzusetzen“.18 

 

13 Ennuschat (2009), „Aktuelle Rechtsfragen des Eisenbahn- und Immissionsschutzrechts im Zusammenhang mit 
dem Ausbau der Eisenbahnstrecke Emmerich - Oberhausen (Betuwe-Linie)“, Rechtsgutachten, https://www.vo-
erde.de/C1256ED1003CEB07/files/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf/$file/rechtsfragen-betuwe-en-
nuschat.pdf?OpenElement, Seite 24 f. m.w.N. 

14 Ennuschat (2011), „Bahnstrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, Aktuelle Rechtsfragen des Eisenbahn- 
und Immissionsschutzrechts“, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, Seite 39. 

15 Ebd., Seite 42 ff. 

16 Jarass BImSchG, 14. Aufl. 2022, BImSchG § 41 Rn. 23. 

17 Himmelmann, In: PdK Bu F-1a, Kommunen als Betroffene planfeststellungsbedürftiger Vorhaben, Kapitel 
9.1.3.2, Seite 46. 

18 Himmelmann, „Bewältigung von Bahnlärm und Rechtsschutz“, Die Eisenbahnen und die Kommunen, Präsenta-
tion im Rahmen der XII. Jahrestagung am 18. und 19.2.2016 in Dortmund, https://docplayer.org/33759605-Be-
waeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html, Seite 19. 

https://www.voerde.de/C1256ED1003CEB07/files/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf/$file/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf?OpenElement
https://www.voerde.de/C1256ED1003CEB07/files/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf/$file/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf?OpenElement
https://www.voerde.de/C1256ED1003CEB07/files/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf/$file/rechtsfragen-betuwe-ennuschat.pdf?OpenElement
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
https://docplayer.org/33759605-Bewaeltigung-von-bahnlaerm-und-rechtsschutz-dr-steffen-himmelmann.html
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4. Ergebnis 

Es erscheint vertretbar, mit den Befürwortern im Falle einer Blockverdichtung eine „wesentliche 
Änderung“ bzw. einen „erheblichen baulichen Eingriff“ anzunehmen. Sofern die Blockverdich-
tung auch mit einem erhöhten Beurteilungspegel einhergeht (siehe die weiteren Voraussetzungen 
in § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV) könnte das die Blockverdichtung verantwortende Eisenbahninfra-
strukturunternehmen eine Lärmvermeidungspflicht19 treffen. 

Aufgrund der bisher fehlenden eindeutigen Judikatur bleibt die Geltendmachung eines An-
spruchs auf Lärmvorsorge durch die betroffene (Wohn-)Nachbarschaft zum gegenwärtigen Zeit-
punkt jedoch mit Rechtsunsicherheiten behaftet. 

 

*** 

 

19 Für einen allgemeinen Überblick zu den Instrumenten „Lärmvorsorge“ und „Lärmsanierung“ vgl. Wissenschaft-
liche Dienste, Kurzinformation, Zum Rechtsanspruch auf Lärmschutz an Bahntrassen, WD 8 - 3000 - 061/23, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/964900/adab840a210bfc6f2f6a2f5e5ea097b5/WD-8-061-23-pdf-
data.pdf. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/964900/adab840a210bfc6f2f6a2f5e5ea097b5/WD-8-061-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/964900/adab840a210bfc6f2f6a2f5e5ea097b5/WD-8-061-23-pdf-data.pdf
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